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§ 26 Bachelorstudiengang Architektur (Bachelor of Arts) OF APPLIED SCIENCES

(1) Ziel desStudiums

Ziel des grundstandigen Bachelorstudiengangs sind Qualifikationen im Bereich der
wissenschaftlichen, kiinstlerischen und technischen Beféhigung, der Befdahigung zu
methodischem Denken, des Erkennens der kulturellen und gesellschaftlichen Di-
mension des Berufs sowie einer allgemeinen Bildung und Personlichkeitsentwick-
lung.

Struktur und Lehrinhalte des Studiengangs Architektur orientieren sich mit der Ver-
mittlung grundstandiger konstruktiver, kiinstlerischer, sozialwissenschaftlicher,
Okologischer und 6konomischer Fertigkeiten an den allgemeinen Anforderungen,
die mit dem Berufsbild der Architektin/des Architekten verbunden sind und ermdg-
lichen mit Abschluss des Bachelorstudiums, die Zulassungsvoraussetzungen in die
Architektenkammer nach den Zulassungsvoraussetzungen der jeweiligen Architek-
tenkammer der Lander zur Eintragung als freie*r Architekt*in zu erlangen.

Die Lehre im Studiengang Architektur mit dem Studienziel Bachelor ist praxisorien-
tiert und darauf ausgelegt, planerische und bauliche Probleme selbsténdig im Rah-
men vorgegebener Arbeitsstrukturen zu analysieren und ganzheitlich zu lésen. Die
Ausbildung soll dazu befahigen, grundstandige Aufgaben der Architektin/des Archi-
tekten auf gestalterischer, technischer, 6konomischer, dkologischer, kultureller und
sozialer Ebene zu l6sen.

Diesem ganzheitlichen Ansatz tragt die Lehrstruktur der ,Studios™ Rechnung, in de-
nen — von Beginn des Studiums an — die Lehr- und Arbeitsinhalte integrativ liber
Fachergrenzen hinweg in Entwurfsformaten erarbeitet werden.

Eine besondere Ausrichtung erhalt das Bachelorstudium dariiber hinaus durch die
Schaffung eines individualisierten, schwerpunktpragenden Studienverlaufs. Hierzu
bietet das Vertiefungsfeld eine Auswahl an vertiefenden Lehrangeboten an, durch
die es den Studierenden ermdglicht wird, spezifische Querschnittskompetenzen in
Hinblick auf immer breiter werdende Anforderungen und Erwartungen der Berufs-
bildwirklichkeit zu erlangen, in der zunehmend disziplin- und strukturtibergreifende
Ldsungs- und Umsetzungsstrategien erforderlich werden, die alle gesellschaftlichen
Krafte in einen verantwortungsvollen Prozess des gegenseitigen Ausgleiches ein-
binden.

(2) Studienstruktur, Studienberatung
Das Studium gliedert sich in zwei Studienabschnitte:
1. Studienabschnitt 1. - 3. Semester:
Vermittlung der Grundlagen der technischen, konstruktiven und theoretischen Dis-

ziplinen. Das raumbildende Versténdnis und die Fahigkeit zum konzeptionellen Ar-
beiten werden gefdrdert.
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Den Einstieg in das 1. Studiensemester bildet das ,Initial" als facherlbergreifende
Blockveranstaltung in den ersten Semesterwochen oder eine mehrtagige-Einflih-
rungsexkursion. Die Veranstaltungstermine werden zu Semesterbeginn bekannt
gegeben. Die Teilnahme ist verpflichtend.

Am Ende des ersten Studienabschnittes werden den Studierenden im Zuge der
Querschnittsprifung Beratungen hinsichtlich der méglichen Erfolgsaussichten im
Studium und Beruf angeboten.

Der erste Studienabschnitt ist abgeschlossen, wenn alle Module der ersten drei
Studiensemester bestanden wurden (Vorpriifung). Hierliber erhélt die/der Studie-
rende ein Zeugnis.

Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen im 1. Studienabschnitt erfolgen automa-
tisch durch das Prifungsamt. Bzgl. individueller Abmeldungen gelten die Regelun-
gen des allgemeinen Teiles der Studien- und Prifungsordnung.

2. Studienabschnitt 4. - 6. Semester:

Im 2. Studienabschnitt steht die entwurfsbasierte Umsetzung dieser Grundlagen
unter Einbeziehung aufwachsender theoretischer Durchdringung im Mittelpunkt.
Im Entwurf ,Konstruktion und Integration™ werden wesentliche fiir die Umsetzung
eines Gebdudeentwurfes relevanten Aspekte in interdisziplinaren konkreten Aufga-
benstellungen erarbeitet. Durch das Praxissemester (6. Semester) erlangen die
Studierenden erste Einblicke in das zukinftige Tatigkeitsspektrum.

Ein Wechsel in den zweiten Studienabschnitt ist nur moglich, wenn die/der Studie-
rende mindestens 70 Leistungspunkte erreicht hat. Ausgenommen hiervon sind die
Prifungsleistungen der Module , Vertiefungscluster®.

Alle Lehrveranstaltungen dieses Studienabschnittes (mit Ausnahme der Module 15
und 16. d. s. Studios 4 + 5) kdnnen unabhangig vom jeweiligen Studiensemester,
in dem sich die/der Studierende befindet, angewahlt werden.

Zur Orientierung in der Erstellung des persénlichen Studienablaufes werden Studi-
enberatungen in Form von Musterablaufen und individuellen Beratungsgesprachen
angeboten.

Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen im 2. Studienabschnitt erfolgen automa-
tisch durch das Prifungsamt. Die Anmeldungen zu den Modulen 17, 19 und 20
(Entwurf) erfolgen selbstverantwortlich durch die Studierenden.

Bzgl. Abmeldungen gelten die Regelungen des Allgemeinen Teiles der Studien-
und Priifungsordnung.

Praktisches Studiensemester

Das Praktikum im Bachelorstudium wird im 6. Studiensemester absolviert. Voraus-
setzung fur die Aufnahme des Praktischen Studiensemesters ist der erfolgreiche
Abschluss des 1. Studienabschnitts.

Die Dauer des Praktischen Studiensemesters betragt 100 Prasenztage. Wahrend
des-Praktischen Studiensemesters soll die/der Studierende die Planungs- und Reali-
sierungsablaufe im Architekturbiiro mit ihren Inhalten und Wechselwirkungen er-
fahren. Sie/er soll den Kreis der am Planungs- und Bauprozess Beteiligten kennen
lernen und die Arbeit im Team uben.
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Das Praktische Studiensemester kann in allen Architekturbiros, Biros der Behor-
den und geeigneten Planungsbiiros der Bauwirtschaft absolviert werden, in denen
die Ausbildung durch eine*n eingetragene*n Architekt*in (gemaB § 3 des baden-
wirttembergischen Architektengesetzes bzw. entsprechender Bestimmungen ande-
rer Lander) garantiertist. Das Praktikum kann auch im Ausland in entsprechenden
Einrichtungen durchgefiihrt werden. Ein Wechsel der Praktikumsstelle ist nur in Ab-
stimmung mit der/dem Leiter*in des Praktikantenamts mdglich.

Die Vorbereitung auf das Praktikum erfolgt im Rahmen einer Veranstaltung mit
der/dem Leiter*in des Praktikantenamtes. Zur Nachbereitung ist die praktische Ta-
tigkeit mittels eines Berichts zu dokumentieren, der die Dauer der Ausbildung, de-
ren Inhalte und Beziige zur Praxis sowie den Umfang der eigenen Tatigkeit der/des
Studierenden beschreibt. Dieser Bericht ist von den fiir die Ausbildung in der Praxis
Verantwortlichen zu bestdtigen und am Ende des 6. Studiensemesters beim Prakti-
kantenamt abzugeben.

Auf der Grundlage der Tatigkeitsnachweise und des Praxisberichtes wird entschie-
den, ob die Studierenden das Praktische Studiensemester erfolgreich abgeleistet
haben. Wird das Praktische Studiensemester nicht als erfolgreich abgeleistet aner-
kannt, so kann es einmal wiederholt werden. Zustandig flir die Entscheidung ist
die/der Leiter*in des Praktikantenamts.

Zur Begleitung des Praktischen Studiensemesters wird eine Betreuung angeboten.
Die/der Leiter*in des Praktikantenamtes entscheidet liber die jeweilige Gestaltung.
Die Betreuungist an den individuellen Gegebenheiten der/des Praktikant*in ausge-
richtet.

Studienleistungen, Studienarbeiten

Modulpriifungen bestehen aus einer oder mehreren Erfolgskontrollen, die aus Stu-
dien- und/oder Priifungsleistungen bestehen kénnen.

Studienleistungen (Hausarbeiten) beinhalten eine schriftliche und erganzende
graphische Bearbeitung einer Aufgabenstellung aus dem Bereich der Lehrveran-
staltungen unter Heranziehen der einschldagigen Literatur und weiterer geeigneter
Hilfsmittel. Studierende sollen unter Beweis stellen, dass sie zur fachlich kiinstleri-
schen und wissenschaftlichen Ausarbeitung eines Themas bzw. zur fachspezifi-
schen Dokumentation eines Objektes in der Lage sind. Leistungsumfang und Ab-
gabemodalitaten werden gemaB des Modulhandbuchs in den Lehrangebotskarten
bzw. zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

Studienleistungen (Hausarbeiten) werden anhand von Entwurfszeichnungen, Refe-
raten, Modellen und Objekten innerhalb von Entwiirfen oder Projektarbeiten, Ubun-
gen, Stegreifen lehrveranstaltungsbegleitend erbracht.

Studienleistungen (Hausarbeiten) beinhalten eine miindliche, i. d. R. hochschuléf-
fentliche, Zwischen- und Endprasentation des Arbeitsergebnisses. Bestandteil die-
ser Prasentation ist neben dem Nachweis zum fachlichen Diskurs, die Darstellung

der theoretischen, wissenschaftlichen und kinstlerischen Grundlagen in Bezug zu

der erarbeiteten Losung, der architektonischen und stadtebaulichen Absichten und
deren Materialisierung.

Schriftlichen und/oder zeichnerischen Arbeiten im Rahmen einer Prifungsleistung
ist folgende unterschriebene Erklarung beizulegen:

Ich versichere wahrheitsgemal3, die Arbeit selbsttatig angefertigt und alles kennt-
lich gemacht zu haben, was aus Arbeiten anderer unverandert oder mit nur unwe-
sentlichen Anderungen entnommen wurde."



Priifungsleistungen sind:

e miundliche Priifungen oder

e schriftliche Priifungen (Klausuren) oder
e Prifungsleistungen anderer Art

Durch mindliche Priifungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass
sie die Zusammenhange des Priifungsgebiets erkennen und spezielle Fragestel-
lungen in diese Zusammenhange einzuordnen vermégen. Die Priifung erfolgt in
der Regel durch die/den betreuende*n Professor*in, ein*e zweite*r Priifer*in ist
nicht zwingend erforderlich. Es gilt § 10 des Allgemeinen Teils der Studien- und
Priifungsordnung fiir die Bachelor- und Masterstudiengange der Hochschule Bi-
berach. Dauer und Modalitat der Priifung werden in der Lehrangebotskarte be-
kanntgegeben.

In schriftlichen Prifungsleistungen (Klausuren) sollen die Studierenden nachwei-
sen, dass sie in begrenzter Zeit und ohne Hilfsmittel mit den géangigen Methoden
ihres Faches Aufgaben l6sen und Themen bearbeiten kénnen. Es gilt § 11 des All-
gemeinen Teils der Studien- und Prifungsordnung fir die Bachelor- und Masterstu-
diengénge der Hochschule Biberach. Dauer und Modalitat der Priifung beschreibt
das Modulhandbuch, erganzende Angaben werden in den Lehrangebotskarten be-
kanntgegeben.

Die Bearbeitungszeit flir Hausarbeiten betragt in der Regel ein Semester. Die Bear-
beitungszeit und der Leistungsumfang werden in Lehrangebotskarten angegeben
und den Studierenden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. Als Ausgabe-
zeitpunkt des Themas fiir Entwiirfe und Projektarbeiten gilt die Einfiihrungsveran-
staltung zu Beginn der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters.

Studios

In den Studio-Modulen biindeln sich inhaltgebende Lehrformate mit einem ver-
knipfenden, gemeinsamen Entwurf zur gemeinsamen Lehrveranstaltung. Der Un-
terricht kann sowohl im Wechsel fachkonzentriert (Epochenunterricht) als auch in
gleichzeitiger Anwesenheit mehrerer Fach-Dozent*innen ,simultan™ erfolgen. Eine
Einspeisung weiterer Themeninhalte bzw. Dozent*innen aus z. B. den Vertiefungs-
fachern ist moglich.

Mit Ausnahme der Module 5 + 16, d. s. Studios 4 + 5 (4. + 5. Semester) kdnnen
alle Entwurfsmodule ab dem 3. Studiensemester studiensemesterunabhangig ange-
wahlt werden. Diese Module missen in direkter zeitlicher Abfolge gewahlt werden.

Zur Starkung einer diskursiven Vielfalt kbnnen in einem Studio-Modul (Entwurf)
mehrere themenverwandte Aufgaben gestellt und unter den Teilnehmer*innen ver-
teilt werden. Die Studierenden erhalten zudem die Moglichkeit, persénliche The-
menschwerpunkte, die in Verbindung mit zeitparallel gewahlten bzw. schon absol-
vierten Vertiefungsfachern stehen miussen, in die Entwirfe und deren Aufgaben-
stellungen einzubringen.

Vertiefungsfacher

Die Module der “Vertiefungscluster” bieten eine breite, dabei themenkonzentrierte
Auswahl an vertiefenden Lehrangeboten mit dem Ziel eines individualisierten Studi-
ums an. Durch diese Struktur wird es den Studierenden ermdglicht, benennbare
spezifische Querschnittkompetenzen im Hinblick auf immer breiter werdende Anfor-
derungen und Erwartungen an die und in der Berufsbildwirklichkeit zu erlangen.



Neben einer einzelthematischen Angebotsstruktur der Vertiefungsfacher ist eine
Vermittlung der Inhalte in Clusterung einzelner Lehrveranstaltungen untereinander
maoglich, die in einem inhaltlichen und didaktischen Zusammenhang stehen und da-
mit querschnittshaft die Komplexitdt und das Zusammengreifen verschiedener Dis-
ziplinen ermdglichen und verdeutlichen.

Vertiefungsfachangebote kdnnen (gemaB deren Zuordnung) zu Querschnittskom-
petenzen, die eine besondere berufliche Kompetenz ausdriicken, geblindelt wer-
den.

An Querschnittskompetenzfeldern werden angeboten:
e Klima, Ressource und Performance

e Struktur und Transformation

e Planung und Prozess

e Form, Raum und Gestalt

Diese Angebotsschwerpunkte sind offen und kénnen thematisch an die sich entwi-
ckelnde Berufswirklichkeit angepasst werden. Die in diesen Bereichen anhand der
angesammelten Lehrveranstaltungen erreichten Kompetenzen werden durch ent-
sprechende Benennung im Zeugnis sichtbar. Diesen Querschnittskompetenzfeldern
entsprechen 4 Module, in denen pro Modul mindestens 5 und in Summe aller Mo-
dule 33 LP belegt werden missen. Bei Erreichen von mindestens 10 LP in einem
Querschnittskompetenzfeld wird ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt.

Es kénnen zusatzliche Vertiefungsfacher belegt werden, die Studierenden kénnen
bei Studienabschluss entscheiden, welche der abgeleisteten Facher gewertet wer-
den sollen. Eine Doppelbelegung thematisch identischer Vertiefungsfacher ist nicht
mdglich.

Bei Erfordernis kdnnen Einschrankungen bei den Wahlmdglichkeiten unter den Ver-
tiefungsfachern durch den Fakultatsrat beschlossen werden

Vertiefungsfacher kdnnen auch in anderen Studiengangen in einem Umfang von
insgesamt max. 10 LP belegt werden. Der Priifungsausschuss entscheidet tiber Zu-
ordnung, Anerkennung und anrechenbare Leistungspunkte, er kann die Studien-
gangsleitung entsprechend beauftragen.

Die Aufnahme in ein Vertiefungsfach ist von der Zahl der verfiigbaren Platze im
entsprechenden Fach abhangig. Dies gilt auch fir Facher anderer Studiengdnge.

Es gibt keinen generellen Anspruch auf die Belegung eines bestimmten Vertiefungs-
fachs. Bei Wiederholungspriifungen kénnen Vertiefungsfacher durch andere Vertie-
fungsfacher gleicher Leistungspunktzahl ersetzt werden, wenn das Studienangebot
im folgenden Semester abweicht.

Das Vertiefungscluster 4 ist verpflichtend bis zum 8. Studiensemester zu belegen.
TWL-Architektur besteht aus:
e TWL Architektur 1 in Verbindung mit Studio 4 + 5
e TWL Architektur 2 in einem weiteren Entwurf mit einem Themen-
schwerpunkt Tragwerk (Studio 6 oder 7) nach freier Wahl

Stegreifentwiirfe

Im Bachelorstudiengang werden in den Semestern 2 - 8 jeweils Stegreifentwiirfe
angeboten. Insgesamt miissen mindestens 4 Stegreife erfolgreich abgelegt wer-
den.

Die Studierenden koénnen bei Studienabschluss die besten vier aus sechs abgeleis-
teten Stegreifen auswahlen und werten lassen.
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Studium Generale

Das Studium Generale ist im Rahmen des facherlibergreifenden Angebots der
Hochschule Biberach mit 2 Leistungspunkten abzuleisten. Diese Leistungspunkte
werden nicht zur Ermittlung des Notendurchschnitts herangezogen.

Exkursionen

Die Exkursionen werden in der Exkursionswoche im Semester angeboten. Die Teil-
nahme an zwei Wahlexkursionen der in den Semestern 2 - 8 angebotenen Exkursi-
onen ist verpflichtend.

Bei Verhinderung der Fahrtteilnahme aus wichtigem Grund muss eine adaquate
Studienersatzleistung erbracht werden. Die Aufgabenstellung und Priifung als Er-
satzleistung des Nachweises flihrt die/der Betreuer*in der Exkursion durch.

Im Rahmen der Lehre kdnnen zusétzlich in einzelnen Fachern oder fachlbergrei-

fend Exkursionen wahrend und auBerhalb der Vorlesungen stattfinden. Sie gelten
als Pflichtexkursionen, wenn Lernergebnis und Exkursionsziel, Termine und Zeiten
Bestandteil der Lehrveranstaltung sind.

Bachelorarbeit

Die Bachelorarbeit ist eine betreute Priifungsarbeit, die zeigen soll, dass die/der
Kandidat*in dazu in der Lage ist, ein Problem aus dem Gegenstandsbereich der Ar-
chitektur innerhalb des Bachelorstudiengangs mit den erforderlichen Methoden in
dem festgelegten Zeitraum zu bearbeiten.

Es werden in jedem Semester eine oder mehrere unterschiedliche oder themenver-
wandte Aufgaben gestellt. Die Teilnehmer*innen kdnnen grundsatzlich frei wahlen,
bei ungleicher Verteilung entscheidet das Los. Die Studierenden erhalten zudem
die Mdglichkeit, persdnliche Themenschwerpunkte, die in Verbindung mit zeitparal-
lel gewahlten bzw. schon absolvierten Vertiefungsfachern stehen missen, in die
Arbeit einzubringen.

Die verschiedenen Bachelorarbeiten werden von jeweils 2 Priifer*innen geprift und
bewertet. Die Priifer*innen werden zu Beginn der Vorlesungszeit in der 1. oder 2.
Vorlesungswoche des 8. Vorlesungssemesters vom Priifungsausschuss festgelegt
und bekanntgegeben. Fallt eine*r der Prifer*innen im Lauf des Verfahrens aus,
bestimmt der Priifungsausschuss eine*n Ersatzprifer*in. Die beiden Prifer*innen
definieren die Aufgabenstellung und geben diese zu Beginn des Semesters in der
ersten oder zweiten Semesterwoche bekannt.

Zulassungsvoraussetzung flir die Bachelorarbeit ist der erfolgreiche Abschluss des
Praktischen Studiensemesters sowie ein Stand von mindestens 200 Leistungs-
punkten zum Zeitpunkt der Anmeldung.

Nach der Bekanntgabe des Themas durch die Priifer*innen muss sich die/der Kan-
didat*in der Bachelorarbeit diese innerhalb einer Frist von 2 Wochen beim Prii-
fungsamt anmelden. Der Zeitpunkt der Ausgabe wird aktenkundig gemacht.

Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit betragt 14 Wochen. Die Arbeit wird in
Form von Kolloquien betreut, die in regelmaBigen Abstanden stattfinden. Der Ab-
gabetermin und der Termin flr die mindliche Priifung werden von den Prifer*in-
nen festgelegt und mit Ausgabe des Themas bekannt gegeben. Die Bearbeitungs-
zeit der Bachelorarbeit kann auf Antrag der zu priifenden Person aus Griinden, die
diese nicht zu vertreten hat, vom Priifungsausschuss um die Zeit der Verhinderung
verlangert werden
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Der Abschluss der Bachelorarbeit besteht aus einer planerischen Arbeit und einer
hochschul6ffentlichen Prasentation zu dieser Arbeit. Am Abgabetag ist die kom-
plette planerische Arbeit, bestehend aus den in der Aufgabenstellung geforderten
Unterlagen (in der Regel Pldne und Modelle), einzureichen. Sie ist zeitgleich als
Ausdruck in DIN A 3-Form und digital abzugeben. Die Bachelorarbeit ist in Form ei-
ner mindlichen Priifung/Prasentation von 20 Minuten Dauer vorzustellen. Die
miindliche Priifung hat in der Regel spatestens zwei Wochen nach Abgabe der Ar-
beit zu erfolgen. Die Priifer*innen geben den Termin flr die mindliche Prifung mit
der Ausgabe der Arbeit bekannt. Versaumt die zu priifende Person den Termin der
miindlichen Priifung, wird die Bachelorarbeit mit der Note ,nicht ausreichend" (5,0)
bewertet, es sei denn, die zu priifende Person hat die Fristiiberschreitung nicht zu
vertreten. Hiertliber entscheidet auf Antrag die/der Vorsitzende des Priifungsaus-
schusses.

Bildung der Modul-bzw. Gesamtnoten

Die Modulprifungsnoten errechnen sich aus dem mit Leistungspunkten gewichte-
ten arithmetischen Mittel aller dem jeweiligen Modul zugeordneten Erfolgskontrol-
len.

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Leistungspunkten gewichteten arith-
metischen Mittel der Modulnoten. Die Note der Bachelorarbeit wird 3-fach gewer-
tet.

Die Leistungspunkte fir das Praktikum und das Studium Generale werden bei der
Bildung und Gewichtung der Noten nicht berlicksichtigt.

Mobilitiatsfenster

Die Erbringung von Studienleistungen an einer auslandischen Hochschule im Rah-
men eines Auslandsstudiensemesters ist mdglich. Das Auslandsstudiensemester
kann im 3.dritten, 6. sechsten oder 7. siebten Semester absolviert werden.

Die Richtlinien zum Auslandsstudiensemester und die Richtlinien fiir die Anerken-
nung von im Ausland erbrachten Priifungsleistungen finden Anwendung.

Auf das Studienmodell Bachelor-International (9) wird hingewiesen.

Anerkennung

Uber Anerkennungen von Studienzeiten sowie von Studien- und Priifungsleistungen
e aus dem Inland

e aus dem Ausland

e von auBerhalb der Hochschule erworbenen Kenntnissen

entscheidet der Priifungsausschuss des Studiengangs auf Grundlage des LGH. Die
Fristen sind dem Allgemeinen Teil der Studien- und Prifungsordnung § 18 zu ent-
nehmen.



(9) Studienmodell “"Bachelor International”

(10)

(11)

Das Studienmodell ,Bachelor International® wird durch den Allgemeinen Teil der
Studien- und Priifungsordnung § 4a der Hochschule Biberach festgelegt. In der
Regel werden im Studiengang Architektur das 6. und 7. Semester als Auslandsse-

mester absolviert.

Kdnnen Studierende im Studienmodell ,,Bachelor International® reguldre Studien-
oder Priifungsleistungen der Hochschule Biberach in der vorgegebenen Priifungs-
zeit nicht ablegen (z. B. wegen Uberschneidung mit Vorlesungszeiten an der Hoch-
schule im Ausland), so entscheidet der Priifungsausschuss auf Antrag der/des Stu-
dierenden Uber die weitere Vorgehensweise.

Es gilt die Satzung der Hochschule Biberach fuir das hochschulinterne Auswahlver-
fahren und die Anerkennung von Leistungen fiir das Studienmodell ,,Bachelor Inter-
national" im Bachelorstudiengang Architektur.

Ubergangsregelungen

Studierende, die sich im Wintersemester 2021/2022 im 2. oder 3. Lehrplansemes-
ter befinden, haben die Méglichkeit, einen unwiderruflichen Wechsel in die neue
Version zu beantragen.

Studierende, die sich im Wintersemester 2021/2022 im 4. oder in einem héheren
Lehrplansemester befinden, studieren weiterhin nach der Studienordnung in der
letztgliltigen Fassung vom 01. Marz 2019.

Ab dem Wintersemester 2021/2022 werden alle Veranstaltungen nach der SPO
2021 angeboten, die Anrechenbarkeit dieser Angebote auf die SPO 2019 ist in ei-
ner Ubergangstabelle und Anerkennungsliste geregelt.

Inkrafttreten

Die Anderungen des Besonderen Teils der Studien- und Priifungsordnung des Ba-
chelorstudiengangs Architektur treten mit Wirkung vom 01.09.2024 in Kraft.
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	In schriftlichen Prüfungsleistungen (Klausuren) sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und ohne Hilfsmittel mit den gängigen Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten können. Es gilt § 11 des Allgemeinen Teils...
	Die Bearbeitungszeit für Hausarbeiten beträgt in der Regel ein Semester. Die Bearbeitungszeit und der Leistungsumfang werden in Lehrangebotskarten angegeben und den Studierenden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. Als Ausgabezeitpunkt des Themas ...
	Studios
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	An Querschnittskompetenzfeldern werden angeboten:
	Diese Angebotsschwerpunkte sind offen und können thematisch an die sich entwickelnde Berufswirklichkeit angepasst werden. Die in diesen Bereichen anhand der angesammelten Lehrveranstaltungen erreichten Kompetenzen werden durch entsprechende Benennung ...
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